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«Basel tickt anders» — auch in Sachen
Publikationsorgan im Rahmen der Einflihrung

des OREB-Katasters

Im Rahmen des Schwergewichtsprojekts «Publikationsorgan» wurde das Zusammenspiel des
Katasters der ¢ffentlich-rechtlichen Eigentumsbeschrankungen (OREB-Kataster) mit dem Publi-
kationsorgan in rechtlicher Hinsicht — sowohl die kantonale wie die Bundesgesetzgebung be-
treffend — gepruft. Die daraufhin entwickelte «Basler Lésung» wird nachfolgend vorgestellt.

Einleitung

In der Verordnung des Bundes Uber den Kataster der
offentlich-rechtlichen Eigentumsbeschrankungen
(OREBKV) ist in Artikel 16 vorgesehen, dass die Kantone
vorsehen kénnen, dass dem Kataster fur einzelne 6f-
fentlich-rechtliche Eigentumsbeschrankungen die Funk-
tion als amtliches Publikationsorgan zukommt." Diese
Gesetzesbestimmung war nun wiederum unter anderem
Anlass dafur, dass im Schrifttum zum Geoinformations-
recht von Teilen der Lehre die Ansicht vertreten wird,
dass der Kataster der 6ffentlich-rechtlichen Eigentums-
beschrankungen (OREB-Kataster) lediglich dann seine
volle Wirkung entfalten kénne, wenn dem Eintrag der
offentlichen-rechtlichen Eigentumsbeschréankungen

im OREB-Kataster im Sinne des absoluten Eintragungs-
prinzips des Grundbuchs (Art. 972 Abs.1 ZGB) eine kon-
stitutive Wirkung und mithin rechtsbegriindende Wir-
kung zukame.? Folgte man nun diesem Teil der Lehre,
so bestiinde ein offensichtlicher Widerspruch zu der Vor-
schrift von Artikel 680 ZGB, die da besagt, dass 6ffent-
lich-rechtliche Eigentumsbeschréankungen ohne Eintra-
gung im Grundbuch bestehen?, mit der Folge, dass dem
Eintrag in das Grundbuch in Anlehnung an das relative
Eintragungsprinzip bloss aber immerhin (vgl. Art. 656
Abs. 2 ZGB) deklaratorische Wirkung zukommt. Vor dem
Hintergrund der in der Lehre postulierten Pramisse, dass
der OREB-Kataster zum Grundbuch komplementar sei*
oder vice versa sowie dass die 6ffentlich-rechtliche Eigen-
tumsbeschrankungen unbestritten gesetzliche Eigen-
tumsbeschrankungen im Sinne von Artikel 680 Absatz 1
ZGB sind, muss letztere Vorschrift unweigerlich auch fir
den OREB-Kataster zur Anwendung gelangen.

! Vgl.den Wortlaut von Art.16 OREBKV: «Die Kantone kénnen vorschrei-
ben, dass dem Kataster fur bestimmte 6ffentlich-rechtliche Eigentums-
beschrankungen die Funktion als amtliches Publikationsorgan zukommt.»

~

So etwa Huser, Publikation von Eigentumsbeschrankungen — neue Re-
geln, in: Baurecht (4/2010), S.169 ff., S.175; in diesem Sinne auch
Steinauer, Droit de la construction et systémes d’information du terri-
toire, in: Gauchs Welt, FS fiir Peter Gauch, 2004, 5.917 ff., S.927;
HUSER, Baubeschrankungen im Grundbuch, in: Baurecht 2016, S.197
ff., S.205; a. M. Jeannerat/Moor, Praxkomm. RPG: Nutzungsplanung,
Art.14 RPG N 84.

Statt vieler Rey/Strebel, BS-Komm., Art. 680 ZGB N 2; Schmid/Hirliann-
Kaup, Sachenrecht, Rz.688; Von Fischer Lehmann, HandKomm. ZGB,
Art.680 ZGB N 2 f.

Vgl.etwa Arnet, KurzKomm.ZGB, Art.962 ZGB N 4; Schmid-Tschirren,
Neuerungen im Immobiliarsachenrecht, in: AJP/PJA 2012, S.1503 ff.,
S.1509; vgl.auch Art.16 Abs.1 GeolG.

w
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Lancierung des Schwergewichtsprojekts zum
Publikationsorgan

Zur Vertiefung der vorstehend beschriebenen und wei-
terer rechtlicher Fragestellungen im Zusammenhang mit
dem OREB-Kataster als Publikationsorgan wurde auf
Anregung des Grundbuch- und Vermessungsamts des
Kantons Basel-Stadt (GVA) durch das Bundesamt fir
Landestopografie swisstopo im August 2016 das Schwer-
gewichtsprojekt SGP17-BS in Auftrag gegeben. Das
GVA, namentlich Herr Dr. Amir Moshe, Grundbuchver-
walter und Leiter Recht des GVA, und Herr Prof. Dr. Tho-
mas Sutter-Somm, Ordinarius fir Zivilrecht und Zivil-
prozessrecht an der Universitat Basel, sollten im Rahmen
des genannten Schwergewichtsprojekts das Zusammen-
spiel des OREB-Katasters mit dem bestehenden Publika-
tionsorgan, dem Kantonsblatt, und den Einfluss des
OREB-Katasters als Publikationsorgan auf die kantonale
Fachgesetzgebung analysieren. Allfallige Widerspriiche
zum Bundesrecht, insbesondere zu Artikel 680 Absatz 1
ZGB, sollten aufgezeigt und Lésungsansétze erarbeitet
werden.

Der Projektverlauf des Schwergewichtsprojekts zum

Publikationsorgan gestaltete sich wie folgt:

« Einleitung des Projekts mit Projektbeschrieb am
18. August 2016 unter dem Titel «Rechtliche Abkla-
rung zum OREB-Kataster als Publikationsorgan»

« Kick-off-Sitzung am 16. September 2016 mit den
Teilnehmern S.Rolli, Prof. Dr. Th. Sutter-Somm,
Dr.A.Moshe, Ch.Kaser und D. Kettiger, an welcher
namentlich Vorgehen, Meilensteine und Finanzie-
rungsfragen besprochen worden sind

e Erste Informationsveranstaltung in Olten am 8. No-
vember 2016, an welcher Dr. A. Moshe einen Vortrag
mit dem Titel «Eine juristische Aussenansicht, ins-
besondere i.S. OREB-Kataster als Publikationsorgan»
gehalten hat

« Erstellung eines Factsheets® durch Dr. A. Moshe, das
die wichtigsten Thesen und Fragestellungen zusam-
menfasste und erste Losungsansatze skizzierte

« Erstes Review des Schwergewichtsprojekts am
20.Marz 2017

5 Factsheet i.S. OREB-Kataster, insbesondere Publikationsorgan vom
7.Mérz 2017, abrufbar unter www.gva.bs.ch/geoinformation.html -
OREB-Kataster - Dokumente.
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« Informationsveranstaltung in Bern am 27. April 2017
mit einem Referat von Dr. A. Moshe zum Thema
«Juristische Aspekte betreffend OREB-Kataster, ins-
besondere Publikationsorgan»®

» Zweites Review des Schwergewichtsprojekts am
31. Mai 2017

e Einreichung des Schlussberichts von Herrn Dr. Amir
Moshe am 28.Juli 20177 an swisstopo als Auftrag-
geber und Genehmigung des Schlussberichts durch
die swisstopo in Person von Herrn Ch. Kaser und
Abschluss des Projekts am 4. August 2017.

Basler Losungsmodell zum Publikationsorgan

Der als Ergebnis des Schwergewichtsprojektes SGP17-BS
ausgearbeitete Losungsansatz, welcher in seinen Grund-
ziigen bereits in dem von Herrn Dr. Amir Moshe am
7.Mérz 2017 erstellten Factsheet aufgezeigt worden war,
wurde von der Projektleitung OREB-Kataster Basel-Stadt
sowie im Anschluss an das 1. Review vom 20. Mérz 2017
von den Herren Christoph Kaser, Daniel Kettiger und
Prof. Dr. Thomas Sutter-Somm als sehr guter und prakti-
kabler Lésungsweg befunden.

Der Kanton Basel-Stadt verzichtet darauf, den OREB-Ka-
taster als (zusatzliches) Publikationsorgan zu verwenden.
Vielmehr werden die die 6ffentlich-rechtlichen Eigen-
tumsbeschrankungen begrindenden Rechtsvorschriften
wie bis anhin im Publikationsorgan, dem Kantonsblatt
des Kantons Basel-Stadt, publiziert. Ab dem 1. Januar
2019 wird das Kantonsblatt des Kantons Basel-Stadt
digital betrieben® und nicht mehr wie bislang in analo-
ger Form. Der OREB-Kataster wird dabei als Hilfsmittel

6 Vgl. Prasentation «Juristische Aspekte betreffend OREB-Kataster, insbe-
sondere Publikationsorgan» vom 27. April 2017, abrufbar unter:
www.gva.bs.ch/geoinformation.html - OREB-Kataster - Présentationen.

7 Vgl. Schlussbericht zum Schwergewichtsprojekt i. S. OREB-Kataster Nr.
SGP17-BS (Publikationsorgan) vom 28. Juli 2017, abrufbar unter:
www.gva.bs.ch/geoinformation.html - OREB-Kataster - Dokumente

& Vgl. Regierungsratsbeschluss Nr. P160479 vom 24. Januar 2017 zum
Publikationsgesetz des Kantons Basel-Stadt.

| OREB-Katasterportal I

Geometrie und
Rechtsvorschriften

Geometrie und
Rechtsvorschriften

=

Geometrie und
Rechtsvorschriften

zum Kantonsblatt oder vice versa verwendet. Die prak-

tische Umsetzung richtet sich dabei nach folgender

Kaskade:

* In einem ersten Schritt werden die die 6ffentlich-
rechtlichen Eigentumsbeschrankungen begrtindenden
Rechtsvorschriften vor Eintritt der Rechtskraft bzw.
deren Vollstreckbarkeit mit einem Verweis auf den
OREB-Kataster im digitalen Kantonsblatt publiziert.

« Parallel dazu erfolgt der Eintrag der Geometrie der
offentlich-rechtlichen Eigentumsbeschrankung mit den
korrelierenden, bereits vorliegenden Rechtsvorschrif-
ten und gesetzlichen Grundlagen im OREB-Kataster-
portal mit dem Vermerk, dass es sich dabei um einen
noch nicht definitiven Eintrag handelt. Die Fachamter
sind dabei frei zu entscheiden, ob sie nach der Publi-
kation im Kantonsblatt bzw. vor dem noch nicht defi-
nitiven Eintrag im OREB-Kataster die jeweiligen Geo-
metrien und/oder Rechtsvorschriften nochmals vom
OREB-Katasterportal entfernen oder diese bis zum
Eintritt der Rechtskraft als provisorischen Eintrag im
OREB-Kataster belassen wollen.

e Sobald die 6ffentlich-rechtlichen Eigentumsbeschran-
kungen in Kraft getreten bzw. vollstreckbar sind, wer-
den diese in einem zweiten Schritt von der zustandi-
gen Fachstelle im OREB-Kataster auf definitiv gesetzt.

e Samtliche Dokumente (Rechtsvorschriften und gesetz-
liche Grundlagen) und publizierte Geometrien werden
historisiert und sind somit jederzeit 6ffentlich einseh-
bar.

Die Grafik dient der Veranschaulichung des obenge-
nannten Lésungsmodells des Kantons Basel-Stadt.



Fachbeitrage

cadastre N°25, Dezember 2017

Vorteile des «Basler Losungsmodells»

Im folgenden Kapitel sollen die mannigfachen Vorteile
des «Basler Losungsmodells» betreffend die Anwen-
dung des Publikationsorgans im Rahmen der Einfuhrung
des OREB-Katasters skizziert werden:

a) Bundesrechtskonformitat und marginale Anpas-
sung bestehender Fachgesetzgebung

Ein wichtiger Vorteil des «Basler Losungsmodells» in der
Verwendung des OREB-Katasters als erganzendes Hilfs-
mittel zum Kantonsblatt oder vice versa besteht insbe-
sondere darin, dass dieser Lésungsansatz bundesrechts-
konform ist und im Einklang mit Artikel 680 Absatz 1
ZGB steht.

Ferner durfte ein weiterer gewichtiger Vorteil sein, dass
durch die Basler Losung — im Unterschied zur Lésung
des Bundes — nur eine marginale Anpassung der Fach-
gesetzgebung notwendig ist. Bei der Umsetzung der
bundesrechtlichen Lésung, bei welcher dem OREB-Kata-
ster dingliche Wirkung zukommt, mussten hingegen
viele Fachgesetze und -verordnungen angepasst wer-
den.

b) Reiner Informationscharakter des
OREB-Katasters

Wie bereits in der Botschaft zum GeolG? statuiert,
kommt dem eigentlichen OREB-Kataster reiner Informa-
tionscharakter zu, ohne Rechtswirkungen fir die in
diesem geflhrten 6ffentlich-rechtlichen Eigentumsbe-
schrankungen zu begrtinden.™®

¢) Gleichbehandlung samtlicher 6ffentlich-recht-
licher Eigentumsbeschréankungen

Nach dem hier postulierten Lésungsansatz kommt samt-
lichen 6ffentlich-rechtlichen Eigentumsbeschrankungen
einheitlich, sei es, dass sie im Grundbuch eingetragen
sind, sei es, dass sie im OREB-Kataster gefiihrt werden,
eine rein deklaratorische und mithin nicht rechtsbegrin-
dende Wirkung zu, sodass im Unterschied zu Teilen der
Lehre eine heterogene Behandlung der &ffentlich-recht-
lichen Eigentumsbeschrankungen (deklaratorische im
Grundbuch und konstitutive im OREB-Kataster) gerade
vermieden werden kann.

d) Fithrung nur eines (Informations-)Katasters

Ein weiterer gewichtiger Vorteil des «Basler Lésungs-
modells» durfte sein, dass bei diesem konsequent eine
Trennung zwischen dem eigentlichen OREB-Kataster

2 Bundesgesetz liber Geoinformation (Geoinformationsgesetz, GeolG),
SR 510.62

10 vgl. Botschaft zum GeolG, BBI 2006, S.7856

o1

als reine Informationsplattform einerseits und dem
rechtsbegriindenden Publikationsorgan in Gestalt des
Kantonsblatts andererseits stattfindet. Diese Unter-
scheidung wiederum hat Auswirkung auf zahlreiche
rechtliche Gegebenheiten wie etwa betreffend die
rechtliche Wirkung des OREB-Kataster, die zur Anwen-
dung gelangenden Haftungsnormen — wahrend fir
die Katasterfihrung im engeren Sinn die bundesrecht-
liche Haftungsnorm von Artikel 18 GeolG zur Anwen-
dung gelangt, finden fur alle Gbrigen Handlungen
betreffend der OREB-Kataster die Staatshaftung des
Kantons Basel-Stadt Anwendung — und die massge-
benden gesetzlichen Rechtsvorschriften.

e) Verwendung nur eines Publikationsorgans

Der Bund sieht eine Losungsvariante vor, bei welcher
fur den OREB-Kataster zwei Rollen vorgesehen sind.
Einerseits soll der OREB-Kataster als Informationssystem
verwendet werden, in welchem die rechtskraftigen Da-
ten einer 6ffentlich-rechtlichen Eigentumsbeschrankung
publiziert werden. Andererseits soll der OREB-Kataster
als Publikationsorgan fur gewisse ¢ffentlich-rechtliche
Eigentumsbeschrankungen fungieren kénnen. Dies wiir-
de bedeuten, dass es zwei Publikationsorgane, eines
fur die 6ffentlich-rechtlichen Eigentumsbeschrankungen
(OREB-Kataster) und eines fr alles andere zu Publizie-
rende (Kantonsblatt) geben wiirde. Eine solche Konstel-
lation entspricht nicht der nétigen Rechtssicherheit und
Benutzerfreundlichkeit, welche mit Einfihrung des
OREB-Katasters erreicht werden sollten. Um dies zu ge-
wahrleisten, brauchte es beispielsweise einen Disclaimer
im herkémmlichen Publikationsorgan, welcher auf den
OREB-Kataster verweist. Da im Kanton Basel-Stadt auf
die Verwendung verschiedener Publikationsorgane
verzichtet wird, werden Abgrenzungsschwierigkeiten
vermieden und die Benutzerfreundlichkeit, die nétige
Rechtssicherheit sowie die Transparenz weiterhin ge-
wahrleistet.

Exkurs: Die zwei unterschiedlichen Funktionen
des OREB-Katasters

In der Botschaft zum GeolG, den rubrizierten gesetzli-
chen Vorschriften und der gangigen Literatur ist ohne
jegliche Differenzierung géngig von dem OREB-Kataster
die Rede. So wird denn wie bereits erwahnt in Arti-

kel 16 OREBKV bloss und nichts aussagend festgehalten,
dass die Kantone flr bestimmte 6ffentlich-rechtliche
Eigentumsbeschrankungen vorschreiben kénnen, dass
dem Kataster die Funktion eines Publikationsorgans zu-
kommt. Im Verlaufe des Schwergewichtsprojekts zum
Publikationsorgan hat sich alsdann herausgestellt, dass
es nicht bloss einen OREB-Kataster gibt, sondern deren
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zwei bzw. dieser zwei unterschiedliche Funktionen mit
unterschiedlicher Wirkung innehat.

Wie bereits an anderem Ort erwdhnt und in der Bot-
schaft zum GeolG festgehalten', ist der OREB-Kataster
eine betreffend offentlich-rechtliche Eigentumsbe-
schrankungen zum Grundbuch komplementare Infor-
mationsplattform. Wenn nun ein Teil der Lehre die
Ansicht vertritt, dass dem OREB-Kataster in der Funktion
als Publikationsorgan — im Unterschied zum Grund-
buch - rechtsbegriindende Wirkung zukdme, so wird
gerade verkannt, dass nicht etwa der eigentliche OREB-
Kataster Rechtswirkung generiert, sondern das flankie-
rende Publikationsorgan wiederum in Gestalt des
OREB-Katasters.

Aufgrund des Gesagten gilt es, mithin strikt den OREB-
Kataster als eigentliche Informationsplattform einer-
seits und den OREB-Kataster als rechtsbegriindendes
Publikationsorgan andererseits auseinander zu halten.
Den Gesetzesredaktoren und der rubrizierten Literatur
ist diese notwendige und wichtige Differenzierung
gerade noch nicht gegltickt. Vollzieht man nun konse-
quent diese Trennung von Informationsplattform und
Publikationsorgan, so steht die bundesrechtliche L6-
sung (swisstopo) denn auch nicht im Widerspruch zur
Vorschrift Artikel 680 Absatz 1 ZGB, da die die 6ffent-
lich-rechtlichen Eigentumsbeschrankungen begriinden-
den Rechtsvorschriften im Rahmen des OREB-Katasters
als Publikationsorgan rechtskraftig werden, um dann
eine logische Sekunde spater in den OREB-Kataster als
Informationssystem transferiert zu werden.

Bei der Lésung des Bundes (swisstopo), der sich gemass
der Review-Sitzung vom 31. Mai 2017 auch andere
Kantone wie der Kanton Genf bedienen werden, scheint
es fraglich, ob diese doch gewichtige Trennung von
Informationssystem und Publikationsorgan in der Praxis
konsequent und klar vollzogen werden kann. Gelingt
diese Unterscheidung nicht oder nur unvollstédndig, so
hatte dies wiederum insbesondere betreffend die Haf-
tung einschlégige Konsequenzen, da fir die Kataster-
fuhrung im engeren Sinn die bundesrechtliche Haftungs-
norm von Artikel 18 GeolG zur Anwendung gelangt,
hingegen fur alle tbrigen Handlungen — wie auch alle
rechtlichen Handlungen betreffend das Publikations-
organ — betreffend der OREB-Kataster die kantonale
Staatshaftung Anwendung findet.

" vgl. Botschaft zum GeolG, BBI 2006, S.7856.

Schlussbemerkungen

Die Notwendigkeit, Zweckmassigkeit, Wirtschaftlichkeit
und Wirksamkeit des OREB-Katasters ist aus konzeptio-
nellen Uberlegungen sowie nicht zuletzt in Anlehnung
an die Erfahrungsberichte der Pilotkantone zweifellos zu
bejahen.'? Betreffend die Wirksamkeit und die Funktion
des OREB-Katasters muss — wie bereits eingehend im
Rahmen des Schwergewichtsprojekts SGP17 des Kan-
tons Basel erortert — stringent zwischen dem eigentlichen
obligatorischen OREB-Kataster in Gestalt einer Informa-
tionsplattform und dem fakultativen OREB-Kataster in
Gestalt eines rechtsbegriindeten Publikationsorgans dif-
ferenziert werden, da diese Unterscheidung wiederum
massgebende Auswirkung auf die zwei unterschiedli-
chen Funktionalitaten des OREB-Katasters hat sowie auf
die Anwendbarkeit der Artikel 17 GeolG' (Fiktion der
Kenntnis des Inhalt des OREB-Katasters) und Artikel 18
GeolG (Haftung), die beide nur auf den OREB-Kataster
in seiner Funktion als Informationsinstrument Anwen-
dung finden. Der Bund bzw. swisstopo hat auf diese
Erkenntnisse aus dem Schwergewichtsprojekts SGP17
des Kantons Basel reagiert und veranlasst, dass diese
gewichtige Unterscheidung in der aktuell in Revision be-
findlichen OREBKV neu zum Ausdruck kommt.

Amir Moshe, Dr.iur.
Grundbuch- und Vermessungsamt des Kantons Basel-Stadt
amir.moshe@bs.ch

12 vgl. Schwenkel/Knubel/Schwegler/Rieder, OREB-Kataster: Ergebnisse
der Evaluation 2016/2017, in: «cadastre» (24/2017), S.8 f.

'3 Dieses Prinzip entspricht der Vorschrift von Art. 970 Abs. 4 ZGB, welche
die Fiktion der Kenntnis des Grundbucheintrags regelt; vgl. statt vieler
Schmid/Hurlimann-Kaup, Sachenrecht, Rz.459 f.

7



	«Basel tickt anders» : auch in Sachen Publikationsorgan im Rahmen der Einführung des ÖREB-Katasters

